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der „Instructio“. und mehr als Ar die N

Proceſſion PIO Or
Horar. In der „Instructio“) die oben angeführte Entſcheidung
vom Nov 1678 Anwendung aben ſcheint, die Bei  ·
behaltung der arbe wohl geſtattet, aber nicht angeordnet wird.
„Posse.

aber die Proceſſion aus was immer für einem Grund
vor der Meſſe gehalten werden, wären ohne Zweifel durchaus
weiße Paramente zu nehmen, die dann, nach der Proceſſion, mit
jenen vertauf werden, welche der arbe der Tagesmeſſe entſprechen

49 jedoch wa immer Ar eine ar  6 hei der Proceſſion 9
braucht werden, das Schultervelum und der Traghimmel ollen
immer von weißer arbe ſein

Linz Caſſian V venzi, Subprior der Carmeliten.
XII9 des Frohnleichnan  tages.) Seel.

ſorger Pius chreibt: Gerade an dem Tage, welchem die 1＋
mit größter Feierlichkeit die Erinnerung an die Einſetzung der
Euchariſtie begeht, hören bei un gar manche keine heilige Meſ
Dazu gehören ein paar Fräulein, 6 vom frühen orgen
ſich eeifern, die „weißen Mädchen“ leiden und deren Haar
ſchmuck zu beſorgen, ferner manche dieſer ädchen, deren Ankleidung
nicht rechtzeitig bis zum Hochamte vollendet iſt, und endlich einige
andere, während des Hochamtes die Häuſer chmücken oder
die Herrichtung Der Frohnleichnams⸗Altäre erſt Ende bringen
Können dieſe Gründe von der Anhörung der heiligen recht
mäſſig entſchuldigen?

Das (bO der Feiertagsheiligung enthält zwei Momente
C8 verbietet knechtliche Arbeit und * efiehlt die Anhörung einer
eiligen Dem Pius ſchein bei ſeinem vorgebrachten Zweifel
vorgeſchwebt aben, was die Caſuiſten ber manche zum Gottes—
dienſte nothwendige Verrichtungen agen, E threr atur nach
zu den knechtlichen Arbeiten zu rechnen wären, aber threr Noth
wendigkeit oder vielleicht theilweiſe auch un olge einer ereits
rechtskräftig gewordenen Gewohnheit Sonn— und Feiertagen als
rlaubt angeſehen werden 0  EL gehört das Läuten der Glocken,
das Schmücken der Altäre, das Aufziehen von Wandtapeten In den
Kirchen dgl Wo eine derartige Gewohnheit beſteht, kann ſie
ohne Sünden beibehalten werden Alph Lig tr VI.

16); ſie aber nicht beſteht, dürften olche Tbetten nur dann
geſchehen wenn ſie Am Vortage aus irgend einem Grunde durchaus
nicht verrichtet werden könnten: „debent huiusmodi Abores pridie
Heri. 81 POssint; ECUS Ssent veniala peccata“, ſagt Erneſt EL — rerrnrrreeeernrrreeteteeerreereeee
(Th IOT IIL IIL 67.) Dasſelbe iſt gewiß auch zu agen
von dem mücken der Häuſer für die W ion
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und von der Herrichtung der Altäre, bei welcher In unſeren Ländern
dieſem Tage die vier Evangelien geſungen werden: Was

Vortage ehe kann, kann ohne Uunde nicht auf den Feſttag
verſchoben werden; hätte aber am Vortage beſtändiger, eftiger

Regen jede Vorbereitung unmöglich gemacht oder hätte man aus
gegründeter Beſorgniß, daß ſchlechtes etter Nacht eintrete,
die Aufſtellung jener Altäre dgl unterlaſſen, ſo iſt * gewiß
Frohnleichnamsfeſte ſe Erlaubt, 10 durch die Pietas Deum,
wie die Theologen dieſen run 3u bezeichnen pflegen, geradezu
geboten, die herkömmlichen feſtlichen Vorbereitungen tre

Illein die rage des Pius bezieht ſich nicht darauf, ob die
von ihm aufgezählten Verrichtungen, mit Rückſicht auf ihre atur,

dieſem Tage überhaupt geſtattet eien, ondern ſie lautet ahin,
ob dieſe Verrichtungen obendrein ſogar noch von der Anhörung der

entſchuldigen. Und auf dieſe rage müſſen wir mit einem
entſchiedenen: Nein, antworten So viele Fälle auch beiſpie

eiſe
von den Caſuiſten angeführt werden, In welchen eine Entſchuldigung
von der Anhörung der ſtatthaben kann, dieſer oder ein
ähnlicher findet ſich darunter nicht Ueberhaupt en alle von
der nhörung der entſchuldigenden Urſachen nur Uunter
zwei Geſichtspuncte: Unmöglichkeit und Nächſtenliebe; die pietas
LSA Deum wird hier gar nicht als eine angeführt,
eil C8 10 doch auch kaum möglich iſt, daß Ott durch ein nderes
erk mehr Ehre erwieſen werde, als eben durch die Darbringung
oder nhörung der Das Herrichten der Frohnleichnams⸗
Altäre, das Ankleiden der Kinder dgl önnten demnach
inſoferne von der nhörung der entſchuldigen, als ſie
etwa eine wenigſtens moraliſche Unmöglichkeit begründen. ein
das wird kaum 16 der Fall ſein An Tten, nut ern Gottes
dienſt ſtattfindet, werden wohl einzelne, wie jedem Sonn⸗ und
Feiertage, auch Frohnleichnamstage Hauſe bleiben, das
Haus „hüten“ müſſen, und M olge davon keiner bei⸗
wohnen können; hier entſchuldigt die impotentia, man kann das
Haus nicht ohne allen aſſen Wo mehrere Gottesdienſte
gehalten werden, läßt ſich dieſem Feſte, wie allen Sonn⸗ und
Feiertagen, bei gutem und rnſtem Willen die Anhörung der

Meſſe für alle Familienglieder MN den meiſten Fällen ermöglichen.
In

ſowei nun irgendwelche äusliche oder locale Verhältniſſe den
Beſuch des Gottesdienſtes für erin oder mehrere Glieder eines Hauſes
unmögli oder ſehr chwer möglich machen, iſt die der
impotentia Physica oder moralis vorhanden; aber eine olche
impotentia nicht chon vorhanden ſt, ird ſie auch durch die
Frohnleichnamsfeſte. üblichen Verrichtungen nicht begründet. Denn
enn dieſe Arbeiten, wie ES „

ſchon mit Rückſicht auf deren Character
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als an ſich knechtlicher Arbeiten geſchehen ſoll, o viel als möglichereits am Vortage verrichtet werden und wenn ereits vor dem
Gottesdienſte alles zum Schmucke des Qre der des Hauſes
ienliche fertig gerichte iſt, ſo rei dann die einzige Perſon welche
„hütel hin, Um ne die an anzulegen, etwa Bilder
aufzuſtellen, die Kerzen anzuzünden U dgl., oder ES kann abei,
da die Proceſſion nur ſehr angſam ſich bewegt, au noch el
von anderen Perſonen, die nach dem Gottesdienſte eilig nach Hauſe
zurückkehren, Mithilfe geleiſtet werden. Was aber das Verſäumen
der Meſſe des Ankleidens der Kinder, zunächſt wohl wegen
der Haarfriſur bei den Mädchen, betrifft, ſo iſt das nur ein Unfug,
der ni zu dulden, ondern abzuſchaffen iſt, der auch, wenigſtens

Landgemeinden ohne Mühe abgeſtellt werden kann. EsS erlaubt,
hiefür ein Beiſpiel anzuführen, für deſſen Richtigkeit Schreiber
dieſer Zeilen bürgen kann. In einer Pfarre der Linzer Diöceſe war
das Begleiten der Frohnleichnams

—

Proceſſion von weißgekleideten
Mädchen ganz außer Gewohnheit gekommen. Anläßlich einer außer  2
gewöhnlichen Feierlichkeit, bei welcher ſich weißgekleidete Mädchen
betheiligten, wurde die frühere Gewohnheit wieder aufgenommen.
ein erſten Frohnleichnamsfeſte welchem wieder weiß
gekleidete Mädchen theilnahmen, kamen dieſe, wie auch eine Frauens  2  —
perſon, welche ſich um das Ankleiden der Mädchen mit tebe und
Eifer angenommen atte, wirklich nicht In den Gottesdienſt. Im
ächſten ahre Erklarte der Seelſorger eine oche vor dem 1⁰leichnamsfeſte In der Ule, wolle eS gerne geſtatten, daß
Mädchen, mit Erlaubniß der Aeltern, weißgekleidet die Proceſſion
begleiten; allein befehle mit allem Nachdruck, daß alle ädchen
ohne Ausnahme ſchon zu Beginn des Gottesdienſtes in der IV
gegenwärtig ſein müſſen; die IV habe nirgends vorgeſchrieben,
daß weißgekleidete Mädchen die Proceſſion begleiten Ollen, wohl
aber habe ſie ſtrenge, Unter einer ſchweren Uunde befohlen, daß
jeder katholiſche Chriſt allen Sonn⸗ und Feiertagen einer ganzenheiligen beiwohne. ami war für alle folgenden ahregeholfen; nicht eln einziges Mädchen verſäumte mehr den Gottes⸗
dienſt, obwohl die Anzahl der weißgekleideten Mädchen von ahr
zu Jahr größer Urde

St Oswald Pfarrvicar Vo

ſef Sailer

III (Irreführung der Kinder⸗Gewiſſen 1.
Eltern und zteher, 2. Beichtſpiegel.) Die
Erziehung iſt eine ſehr heikle Sache, und jeder Mißgriff rägchlimme Folgen Ein ſolcher Mißgriff, der äufig Obrkomm und
aher beſprochen zu werden verdient, beſteht In einem meiſt gut⸗gemeinten, immer aber übelverſtandenen AHer von elte der Eltern,


